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Einmal pro Monat beantwortet 
Beat Schmid-Lüscher Ihre Fragen 
zu Bankgeschäften, Wertpapieren, 
Lebensversicherungen, Vorsorge 
und Immobilien. Senden Sie Ihre 
Fragen an: Redaktion «Frutiglän-
der», Lindenmattstrasse 7, Postfach 
77, 3714 Frutigen oder per E-Mail: 
redaktion@frutiglaender.ch. 

Frage von K. R. aus Frutigen: Wir 
sind ein Ehepaar um die 60. Welche 
Vorkehrungen treffen wir am besten, 
damit wir handlungsfähig bleiben, 
wenn einer von uns stirbt?
Beat Schmid-Lüscher: Mit dem Tod 
des Bankkunden erlöschen Vollmachten, 
die auf dem Bankkonto bestehen, grund-
sätzlich (Art. 35 Abs. 1 OR). Der Bank-
kunde kann im Voraus festlegen, dass 
die Vollmacht «über den Tod hinaus» be-
stehen bleiben soll. 

Diese Regelung besteht bei den meis-
ten Schweizer Banken. Eine solche An-
ordnung ist allerdings weniger wir-
kungsvoll, als es ihre Formulierung ver-
muten lässt. Zum einen kann jeder ge-
setzliche Erbe die Vollmacht einzeln wi-
derrufen. Zum andern wird die Bank 
diese Vollmacht nicht mehr akzeptieren, 
sobald sie vom Tod des Kunden erfährt. 
Es besteht die Gefahr, dass die Interes-
sen einzelner Erben gefährdet sein 
könnten. Danach werden nur noch To-
desfallkosten ohne Weiteres bezahlt, 
während Auszahlungen an die Erben in 
der Regel verweigert werden, bis ein 

Erbschein (ZR 93, 67) oder ein vergleich-
bares Papier vorgelegt wird. Die Banken 
haben unter Umständen sogar die 
Pflicht, eigene Nachforschungen nach 
Erben zu betreiben (Bundesgericht vom 
12. Januar 2000 4C.234/199). 

Die beschränkte Wirkung der Voll-
macht über den Tod hinaus kann dazu 
führen, dass ein überlebender Ehegatte 
bei mangelhafter Erbschaftsplanung 
plötzlich ohne Bargeld dasteht. Nämlich 
dann, wenn das einzige Konto auf den 
verstorbenen Partner oder auf beide ge-
meinsam lautet. 

Wie kann man diesem Problem be-
gegnen? Es sollten Vorkehrungen getrof-
fen werden, dass der überlebende Ehe-
gatte eigenes Vermögen besitzt und sich 
aus diesem bedienen kann, bis die Erb-
schaft verteilt ist. Jeder Ehegatte sollte 

über eigenes Vermögen verfügen. Es 
sollte also ein Konto lautend auf den 
Mann und ein Konto lautend auf die 
Frau vorhanden sein.  

Auskunftsrecht der Erben
Die gesetzlichen Erben können verlan-
gen, dass Banken ihnen Auskunft über 
die Bankkonti des Erblassers geben. Sie 
benötigen diese Informationen zur Wah-
rung ihrer Pflichtteilsansprüche, um ge-
gebenenfalls eine Herabsetzungsklage 
(Art. 522 ff. ZGB) einreichen zu können. 
Es besteht an sich auch keine zeitliche 
Beschränkung des Auskunftsrechts. 
Grenzen setzt einzig die zeitlich limi-
tierte Aufbewahrungspflicht der Banken 
(Art. 962 OR).

Renten und Erwerbseinkommen
Wie bereits ausgeführt macht ein Konto 
pro Ehepartner auch Sinn, wenn nach 
dem Todesfall Renten oder Erwerbsein-
kommen vergütet werden. Hier kann 
sich der überlebende Ehegatte mit den 
ihm zustehenden Geldleistungen von 
Anfang an von der Erbschaft abgrenzen. 
In der Praxis sieht man vielfach, dass 
solche Geldleistungen auf ein Konto der 
Erbengemeinschaft eingezahlt werden 
und somit eine Aufteilung der Erbenge-
meinschaft nach Jahren beinahe un-
möglich machen.
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Ein Konto pro Ehepartner sinnvoll


